
Klausurregelungen am Norbertusgymnasium ab 2019/2020    Stand: 27.08.2019 
 
Klausurlängen/ Gewichtung der Klausuren an der Gesamtnote: 
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EL** - verbindliche Ersatzleistung mit Klassenarbeitsgewichtung 
In den Wahlpflichtfächern der Qualifikationsphase werden je KHJ eine 90 min. Klausuren geschrieben. 
Alle Klausuren in der Qualifikationsphase besitzen eine Gewichtung von 40% außer Sport eine Gewichtung von 20% an der Gesamtnote. 
Für alle Klassenarbeiten und Klausuren gilt der Bewertungsmaßstab des Leistungsbewertungserlasses. Wird von dem Maßstab abgewichen, ist 
dies beim Schulleiter zu begründen. 
 
Änderungen an den Klausurregelungen müssen jeweils für das kommende Schuljahr bis zum 15. Mai durch die entsprechende 
Fachschaft beraten werden und beim Schulleiter eingereicht werden. Die neuen Regelungen werden dann an die Schulkonferenz 
weitergegen und dort beschlossen. 
gez. Hoffmann 


